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Satzung 

des Turnverein Miesbach von 1863 e.V. 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Logo und Farben 

 

(1) Der Verein führt den Namen „ Turnverein Miesbach von 1863 e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Miesbach und ist im Vereinsregister eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V. Durch die 

Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird auch die Zugehörigkeit der 

Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverband vermittelt. 

(5) Die Vereinsfarben sind rot und weiß (bei Hissflagge: Querformat rot = oben, 

Hochformat rot = links). Das Logo besteht aus einem Wappen. Im Wappen wird 

diagonal von links unten nach rechts oben der Vereinsname zweizeilig gesetzt und 

die Zeilen sind hellgrün unterlegt. Im Wappen links oben sind die 4 F in rot gesetzt, 

rechts unten das Stadtwappen von Miesbach. In die Hissflagge wird das Logo mit 

aufgenommen. Beim Querformat wird es in der Mitte und beim Hochformat im 

oberen Drittel positioniert. 

 

§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 

 

(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

 

Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsgemäße 

Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und - in 

ihrer Eigenschaft als Mitglieder - auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

 

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 

Vereinsvermögen. 

 

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem 

Bayerischen Landes-Sportverband e.V., den betroffenen Fachverbänden sowie dem 

zuständigen Finanzamt für Körperschaften an. 
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§ 3 Vereinstätigkeit 

 

(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere in 

 

- Abhaltung eines geordneten Turn-, Sport- und Spielbetriebes, 

- Jugendförderung auf dem Gebiet des Sports, 

- Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Kursen, Lehrgängen und 

sportlichen Veranstaltungen, 

- Sachgemäße Ausbildung- und Weiterbildung und Einsatz von Übungsleitern und 

Mitarbeitern, 

- Kulturelle und gesellige Veranstaltungen, 

- Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulbehörden und Jugendorganisationen. 

 

(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

 

§ 4 Vergütung der Vereinstätigkeit 

 

(1) Die Mitglieder der Vereinsorgane nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich 

wahr. 

(2) Bei Bedarf können die Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 

Möglichkeiten gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG 

ausgeübt werden. Die Entscheidung darüber trifft die Mitgliederversammlung. 

(3) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter einen Aufwendungsersatzanspruch 

nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den 

Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrt- und Reisekosten, Porto, 

Telefon usw.  

(4) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 

einem Jahr nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. 

 Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und 

Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

(5) Vom Vorstand können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen 

Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des  Aufwendungsersatzes  nach  § 670 BGB 

festgesetzt werden. 

(6) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnung des Vereins, die vom 

Vereinsausschuss erlassen und geändert wird. 

 

§ 5 Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Mit 

Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger 

bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter. 

(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt werden. 

Über den Widerspruch entscheidet abschließend der Vereinsausschuss. 

(4) Eine ausschließliche Mitgliedschaft in einer Abteilung – ohne Mitgliedschaft im 

Verein selbst – ist unzulässig. 

(5) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich. 

 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
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(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeit zum Ende 

des Geschäftsjahres möglich. 

(3) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vorstand aus dem Verein 

ausgeschlossen werden: 

a) wegen Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen oder Missachtung von 

Anordnungen der Organe des Vereins, 

b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz mindestens zweimaliger Mahnung, 

c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groben 

unsportlichen Verhaltens. 

 

            Zur Antragstellung ist jedes Vereinsmitglied berechtigt. 

 

Über den Ausschluss entscheidet der Vereinsausschuss mit Zweidrittelmehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung 

zu geben. Gegen den Beschluss des 

Vereinsausschusses ist innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe die schriftliche 

Anrufung der Mitgliederversammlung zulässig. Diese entscheidet alsdann mit 

Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf ihrer nächsten 

Mitgliederversammlung. 

Wenn es die Interessen des Vereins gebietet, kann der Vereinsausschuss seinen 

Beschluss für vorläufig vollziehbar erklären. 

(4) Die Wiederaufnahme eines ausgeschlossenen Mitgliedes ist frühestens nach Ablauf 

eines Jahres möglich. Über den Antrag entscheidet das Organ, das letztlich über den 

Ausschluss entschieden hat. 

(5) Ein Mitglied kann nach vorheriger Anhörung vom Vereinsausschuss unter den 

genannten Voraussetzungen durch einen Verweis oder durch eine Geldbuße bis zum 

Betrag von € 100,-- und/oder mit einer Sperre von längstens einem Jahr an der 

Teilnahme an sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen des Vereins oder der 

Verbände, welchen der Verein angehört, gemaßregelt werden. Die Entscheidung des 

Vereinsausschusses ist nicht anfechtbar. 

(6) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittels eingeschriebenen 

Briefes oder per Boten zuzustellen. 

(7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten bleiben 

hiervon jedoch unberührt. 

 

§ 7 Beiträge 

 

(1) Jedes Mitglied ist zur Zahlung der Aufnahmegebühren und des Beitrages 

verpflichtet. Über die Höhe und die Fälligkeit dieser Beiträge sowie über sonst von 

Mitgliedern zu erbringenden Leistungen beschließt der Vereinsausschuss. Näheres 

wird in einer Beitragsordnung geregelt. 

(2) In Abteilungen können zusätzlich Abteilungsbeiträge von deren Mitgliedern 

gefordert werden. Über die Höhe und die Fälligkeit dieser Beiträge beschließt die 

Abteilungsversammlung. 

(3) Neben dem Jahresbeitrag kann es im Einzelfall erforderlich sein, dass der Verein 

einen nicht vorhersehbaren größeren Finanzbedarf decken muss, der mit den 

regelmäßigen Beiträgen der Mitglieder nicht zu decken ist (z.B. nicht vorhersehbare 

Verschuldung des Vereins, Finanzierung eines Projekts oder größere Aufgaben). In 

diesem Fall kann die Mitgliederversammlung die Erhebung einer einmaligen 
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Umlage von den Mitgliedern beschließen. Der Beschluss ist mit der einfachen 

Mehrheit der erschienenen Mitglieder zu fassen. Die Voraussetzungen der 

Nichtvorhersehbarkeit sind zu begründen. Die Höhe der Umlage, die das einzelne 

Mitglied als Einmalzahlung zu erbringen hat, darf 25 % des durch das Mitglied zu 

leistenden Jahresbeitrages nicht übersteigen. 

 

§ 8 Organe des Vereins 

 

(1) Organe des Vereins sind: 

 

- der Vorstand 

- der Vereinsausschuss 

- die Mitgliederversammlung 

 

§ 9 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 

 

- 1. Vorsitzenden 

- 2. Vorsitzenden 

- 3. Vorsitzenden 

- Schatzmeister 

- Schriftführer 

 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden allein 

oder durch den 2. Vorsitzenden und den 3.Vorsitzenden jeweils gemeinsam vertreten 

(Vorstand im Sinne des § 26 BGB). 

(3) Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer 

von 3 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des 

Vorstandes im Amt. Der Vorstand kann sein Amt jederzeit niederlegen, sofern dies 

nicht zur Unzeit erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amts-

periode aus, so ist vom Vereinsausschuss für den Rest der Amtszeit ein neues 

Vorstandsmitglied hinzu zu wählen. 

 

   Kann durch die Mitgliederversammlung kein rechtsfähiger Vorstand gewählt werden, 

   so hat der zuletzt bestehende Vorstand die Aufgabe, dies umgehend dem zuständigen 

   Registergericht sowie dem Bayerischen Landes-Sportverband und den betroffenen 

   Sportfachverbänden anzuzeigen. 

 

(4) Wiederwahl ist möglich. 

 

(5) Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person nur dann wahrgenommen 

werden, wenn ein Vorstandsmitglied frühzeitig ausscheidet und dieses Amt durch 

eine Nachwahl im Vereinsausschuss nicht besetzt werden kann. Das gilt jedoch nur 

bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Insbesondere können jedoch 

Vorstandsmitglieder kein weiteres Amt in einem Aufsichtsorgan des Vereines 

wahrnehmen. 

 

(6) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Im Innenverhältnis gilt, dass der 1. 

Vorsitzende zum Abschluss von Rechtsgeschäften jeglicher Art mit einem 

Geschäftswert von mehr als € 2.000,-- für den Einzelfall der Zustimmung des 
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Vorstandes, der Vorstand zum Abschluss von Rechtsgeschäften jeglicher Art mit 

einem Geschäftswert von mehr als € 5.000,-- für den Einzelfall der Zustimmung des 

Vereinsausschusses und von mehr als € 10.000,-- für den Einzelfall der vorherigen 

Zustimmung durch die Mitgliederversammlung bedarf. 

    Bei Gefahr im Verzug kann die Genehmigung auch nachträglich in angemessener 

    Frist eingeholt werden. 

 

 (7)a) Der Vorstand nach § 26 BGB nimmt die Arbeitgeberfunktion im Verein wahr. 

       Diese Zuständigkeit umfasst auch die Verträge mit Selbständigen und freiberuflich 

       Tätigen, sowie Dienstleistungs- und Werkverträge. Ebenfalls umfasst sind die Ver-

       träge mit ehrenamtlichen Mitarbeitern des Vereins. 

  

 b) Auch das Eingehen von Vertragsverhältnissen mit Sportlern und Spielern des Ver-

      eins ist Zuständigkeit des Vorstands. 

 

 c) Die Abteilungen des Vereins sind nicht befugt, in Personalangelegenheiten zu ent-

      scheiden. Dies gilt insbesondere für Vertragsverhandlungen, Zusagen und Än-

      derung von bestehenden Vertragsverhältnissen, sowie der Eingehung und Kün-

      digung von Vertragsverhältnissen.  

 

 d) Die Abteilungen haben jedoch ein Vorschlags- und Mitspracherecht und werden 

      bei Personalentscheidungen durch den Vorstand gehört und beteiligt, insbesondere 

      dann, wenn die Belange der Abteilungen berührt sind. 

 

 e) Alle Personalmaßnahmen des Vorstands stehen unter Haushaltsvorbehalt und dür-

      fen nur eingegangen werden, wenn die finanziellen Auswirkungen durch den Haus-

      halt des Vereins getragen werden können. 

 

(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind. 

 

§ 10 Vereinsausschuss 

 

(1) Der Vereinsausschuss setzt sich zusammen aus 

 

- den Mitgliedern des Vorstandes, 

- den Abteilungsleitern 

- den Leiter der Turnerjugend 

- den Jugendvertreter 

 

    Die Mitgliederversammlung wählt in den Vereinsausschuss 

  

- den Turn- und Sportwart; er ist zuständig für Spielbetrieb und sportliche 

Veranstaltungen, und 

- den Hallen- und Gerätewart; er ist zuständig für die Instandhaltung der 

Sportanlage sowie der Sportgeräte. 

 

    Die Mitgliederversammlung kann darüber hinaus noch Beiräte für bestimmte Auf-

    gabengebiete in den Vereinsausschuss wählen. Je 150 Mitglieder einer Abteilung

    kann 1 Beiratsmitglied gewählt werden. Abteilungen können zu diesem Zwecke ihre 

    Mitgliederzahl bündeln, damit ein Beirat gewählt werden kann. 
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(2) Der Vereinsausschuss tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen, ansonsten nach 

Bedarf oder wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies beantragt. Die Sitzungen werden 

durch den Vorsitzenden, im Falle dessen Verhinderung durch ein anderes 

Vorstandsmitglied einberufen und geleitet. 

 

(3) Der Vereinsausschuss berät den Vorstand. Weitere Aufgaben ergeben sich aus der 

Satzung. Durch Beschluss kann die Mitgliederversammlung weitergehende 

Einzelaufgaben übertragen. 

 

 

§ 11 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. Eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden, wenn dies von einem 

Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe der Gründe und des 

Zwecks beim Vorstand beantragt wird. 

(2) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen hat unter Einhaltung einer Frist 

von 14 Tagen vor dem Versammlungstermin und unter Angabe der Tagesordnung 

durch den Vorstand zu erfolgen. Die Einberufung ist in der Tageszeitung 

„Miesbacher Merkur“ zu veröffentlichen. 

 

      Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung ohne 

      Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen mit einfacher 

   Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Satzung nichts anderes 

   bestimmt. Stimmenthaltung wird als ungültige Stimme gezählt. Beschlüsse über die 

   Änderung der Satzung bedürfen der Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen 

   Stimmen. Eine Änderung des Vereinszwecks erfordert die Zustimmung aller stimm-

   berechtigten Vereinsmitglieder, die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder 

   muss schriftlich eingeholt werden. 

 

(4) Wahl- und stimmberechtigt sowie wählbar sind alle Vereinsmitglieder, die am Tage 

   der Versammlung das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

 

(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine ge-

   heime Abstimmung ist erforderlich, wenn ein Drittel der erschienenen stimm- 

   berechtigten Mitglieder dies beantragt. 

 

(6)  Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten 

zuständig: 

 

a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes 

b) Wahl der Kassenprüfer und Entgegennahme des Kassenberichtes 

c) Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über Vereinsauflösung und 

über Vereinsordnungen 

d) Beschlussfassung über die Auflösung von Abteilungen 

e) Weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetz 

ergeben bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind. 
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(7) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese ist vom 

Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

§ 12 Kassenprüfung 

 

Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren  gewählten Prüfer 

überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten   Vereines, einschließlich der 

Abteilungskassen auf rechnerische Richtigkeit. Die Kassenprüfung erstreckt   sich nicht 

auf die Zweckmäßigkeit der Ausgaben. Eine Überprüfung hat einmal im Jahr zu erfolgen. 

Über das Ergebnis ist in der Mitgliederversammlung zu berichten. Bei festgestellten 

Beanstandungen ist zuvor der Vorstand zu unterrichten. 

 

 

§ 13 Abteilungen 

 

(1) Für die im Verein betriebenen Sportarten können mit Genehmigung des 

Vereinsausschusses rechtlich unselbständige Abteilungen gebildet werden. Den 

Abteilungen steht nach Maßgabe der Beschlüsse des Vereinsausschusses das Recht 

zu, in ihrem eigenen sportlichen Bereich tätig zu sein. Die Organe der Abteilung sind 

der Abteilungsvorstand und die Abteilungsversammlung. Die 

Abteilungsversammlung wählt den Abteilungsvorstand (Abteilungsleiter, 

Stellvertr.Abteilungsleiter, Kassier, Schriftführer und Sportleiter) und den 

Kassenrevisor. Das Nähere regelt die Abteilungsordnung, die sich im Rahmen des 

satzungsmäßigen Vereinszweckes halten muss. Soweit in der Abteilungsordnung 

nichts anderes geregelt ist, gilt die Satzung des Hauptvereins für die Abteilungen 

entsprechend. 

 

(2) Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden. 

 

 

§ 14 Vereinsjugend 

 

(1) Die Jugend des Vereines führt und verwaltet sich selbständig und entscheidet über 

ihre durch den Haushalt des Vereines zufließenden Mittel. 

(2) Das Nähere regelt die Jugendordnung. 

 

§ 15 Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der 

Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-

Sportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigen 

Sportfachverbänden ergeben, werden im Verein unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) folgende personenbezogenen 

Daten von Vereinsmitgliedern digital gespeichert: Name, Adresse, Nationalität, 

Geburtsort, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummer, E-Mailadresse, 

Bankverbindung, Mitgliedschaften in anderen Vereinen, Zeiten der 

Vereinszugehörigkeit. 

(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem 

Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. 
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(3) Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein verpflichtet, im 

Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu 

melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Sportartzugehörigkeit. Die 

Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des BLSV. Soweit sich 

aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu bestimmten 

Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und 

Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die 

erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt. 

(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der 

Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen 

Zwecken verwendet werden, Mitgliedern bei Darlegung eines berechtigten Interesses 

Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren. 

(5) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen 

Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner 

Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und auf den 

Homepages der Abteilungen und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung 

an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. 

(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 

stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 

Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten 

Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 

satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem 

Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein 

Datenverkauf ist nicht statthaft. 

(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des 

Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34,35) das Recht auf Auskunft über die 

zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der 

Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie die 

Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich bestimmten Fristen 

aufbewahrt.  

 

§ 16 Haftung des Vereins 

 

(1) Ehrenamtlich Tätige haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber 

dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig 

verursachte Schäden oder Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei 

Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen und Geräten des Vereins oder bei 

Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch die 

Versicherungen des Vereins gedeckt sind. 

 

§ 17 Auflösung des Vereines 

 

 (1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter 

   Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlos-

   sen werden. In dieser Versammlung müssen die Hälfte der stimmberechtigten Ver-

   einsmitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine Dreiviertelmehrheit der 

   abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht 

   zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung 
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   einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschluss-

   fähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen. 

 

 (2) In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die dann 

   die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben. 

 

(3) Das nach Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

verbleibende Vermögen fällt an die Stadt Miesbach mit der Maßgabe, es wiederum 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung zu 

verwenden. 

 

§ 18 Inkrafttreten 

 

Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 2. Juni 2008 geändert und in der 

vorliegenden Fassung beschlossen. Die Änderung tritt mit Eintragung im Vereinsregister 

in Kraft. 

 

 

 

Die Eintragung im Vereinsregister Nr. 60085 beim Amtsgericht München erfolgte 3.9.2008. 

 

Mit Beschluss der Mitgliederversammlung am 28.11.2018 wurde der § 15 Datenschutz 

geändert und insgesamt neu gefasst. 


